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STADT LÜNEBURG  

DER OBERBÜRGERMEISTER 
 Vorlage-Nr. 

VO/1862/06 
 
 

  

Bereich 15 - Betriebswirtschaft & 
Beteiligungsverwaltung, Controlling 
 

 

Az. 20 43 00  

Datum:  
21.02.2006 

 
 
Beschlussvorlage  
 

Beschließendes Gremium: 
Rat der Stadt Lüneburg  

 
Betrifft: 
Vertretung der Stadt Lüneburg in der Gesellschafter versammlung der 
Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Lüneb urg mbH sowie Vorbereitung 
der Berufung der Mitglieder für den Aufsichtsrat  
 
  
 
 
Top 

Beratungsfolge: 
 
Öffentl.  Sitzungs- Gremium 
Status datum 
 
N 28.02.2006 Verwaltungsausschuss 

Ö 02.03.2006 Rat der Stadt Lüneburg 

  
 
Sachverhalt:  
 
Gesellschafterversammlung 
Nach § 8 des Gesellschaftsvertrages besteht die Gesellschafterversammlung aus zwei 
Vertreterinnen/Vertretern der Gesellschafterin, nämlich jeweils für die Dauer ihrer Amts- 
bzw. Wahlperiode aus dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin der Stadt Lü-
neburg oder einer/einem von ihr/ihm benannten Vertreter/in und einem/r weiteren Vertre-
ter/in der Gesellschafterin, die/der Rat benennt. 
 
Entsprechend der gängigen Praxis bei den städtischen Beteiligungen soll neben Herrn O-
berbürgermeister Ulrich Mädge als weiterer städtischer Vertreter Herr Stadtkämmerer Rolf 
Sauer benannt werden.   
 
Aufsichtsrat 
Nach Gründung der Gesellschaft  werden auch die Mitglieder des Aufsichtsrates zu benen-
nen sein. Nach § 11 des Gesellschaftsvertrages gehören dem Aufsichtsrat der Gesellschaft 
neben dem Oberbürgermeister 
 

1. sechs vom Rat der Stadt Lüneburg entsandte Mitglieder, von denen mindestens je-
weils 2/3 dem Rat angehören müssen  
 

2. zwei bei der Bildungsgesellschaft tätige Mitarbeiter/innen  
 
3. zwei externe Fachleute 
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an. 
 
Nach dem gültigen Auszählungsverfahren sind vier Mitglieder von der Gruppe SPD/FDP und 
zwei Mitglieder von der Fraktion der CDU sowie deren Vertreter/innen zu benennen. 
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist, da auf sie nach dem gültigen Auszählungsverfahren 
kein Sitz entfällt, gem. § 11 (1) Satz 6 des Gesellschaftsvertrages berechtigt, ein zusätzli-
ches Mitglied ohne Stimmrecht in den Aufsichtsrat zu entsenden. 
 
Die Wahl ist für die nächste Ratssitzung vorgesehen. Gleichzeitig wird ein Vorschlag zur 
Benennung der externen Fachleute sowie die Bekanntgabe der von der Belegschaft der Bil-
dungsgesellschaft gewählten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen erfolgen. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Herr Stadtkämmerer Rolf Sauer wird als zweiter Vertreter der Stadt Lüneburg in der Gesell-
schafterversammlung der Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Lüneburg mbH 
benannt.   
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten (in €) 

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35 € 

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc. 

b) für die Umsetzung der Maßnahmen: 

c)  an Folgekosten:  

d) Haushaltsrechtlich gesichert: 

 Ja 
 Nein  
 Haushaltsstelle:   
 Haushaltsjahr:  
 

e) mögliche Einnahmen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 Sitzung 
am 

TOP Ein- 
stimmig 

Mit 
Stimmen-Mehrheit 

Ja / Nein / Enthaltun-
gen 

lt. Be-
schluss-

vorschlag 

abweichende(r) Empf 
/Beschluss 

Unterschr. 
des Proto-

kollf. 

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

 
 
Beteiligte Bereiche / Fachbereiche: 
 
 
Anhörung/Beteiligung erforderlich: 
 
Ortsrat:       
 
Ortsvorsteher/in:       
 
 
 
 

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche:      
  

 
 
 


